
 
Interventionsleitlinie 1:  
Ablauf bei Grenzüberschreitungen, Übergriffen und/ oder Gewalt durch Mitarbeitende und Co-Teamende 
 
 
 

 

Anfangsverdacht: Information durch FW, andere MA und ggf. EST  

schriftliche Erfassung des Vorfalls, folgende Fragen klären: Was ist genau passiert? Gibt es bereits eine Dokumentation? 
(Erfassungsbogen in unserem Downloadbereich), verantwortungsbewusst mit Informationen umgehen: nur zur Aufarbeitung 

relevante Personen in Kenntnis setzen, um eine eventuelle Rehabilitation zu ermöglichen 

Spätestens am 3. Werktag 2x 6-Augen-Gespräch mit 
nächsthöherer Leitungsebene, einmal mit der betroffenen 
Person, einmal mit der beschuldigten Person (Protokoll 

führen) 

Erhärteter Verdacht 

entsteht durch Verhalten von Mitarbeitenden, 
z.B.: unangemessenes Näheverhältnis zu 

Freiwilligen, Mitarbeitetenden & Eltern, z.B. 
basierend auf: Beobachtungen durch andere 
Mitarbeitende, Fotos/Videos, klare Aussagen 

Betroffener 
 

Vager Verdacht 

entsteht durch Verhalten von Freiwilligen, Mitarbeitenden, Co-
Teamenden, z.B.: sexualisiertes Verhalten, verbale 

Äußerungen, die auf sexuelle Grenzverletzungen/Übergriffe 
von Mitarbeitenden hindeuten 

Rehabilitation, Wechsel 
Betreuung FW und 

EST? 

Sofortige Trennung von Betroffenen und 
Täter*in, Info an Eltern bei U18 

Suspendierung Täter*in durch Geschäftsführung 
innerhalb eines Tages 

Spätestens am 3. Werktag 1.Krisensitzung mit 
Geschäftsführung und externen insoweit 

erfahrenen Fachkraft 

Anhörung der beschuldigten MA (mit Beistand) 
durch Bereichsleitung 

Strafrechtliche Relevanz prüfen 
ggf. Strafanzeige 

Erarbeitung Schutzplan, Konsequenzen für 
FWD? Grundsätzlich noch möglich? Andere 

EST? Erarbeitung vertragsbezogene 
Konsequenzen (AVB, Kündigung, andere EST) 

Erhärteter Verdacht bleibt bestehen 

Verdacht entkräftet = 
Exit 

innerhalb einer Woche 1.Krisensitzung mit Geschäftsführung 
und externen insoweit erfahrenen Fachkraft 

Verdacht bleibt vage (nach max. 10 Werktagen): 

bzgl. Beschuldigter Person: 
Wie können wir weiter zusammenarbeiten? Teamebene, 

Seminargruppenbetreuung, Supervision, Personalgespräch, 
Vereinbarungen treffen, Fortbildungen/Coaching, ggf. 

Wechsel in anderes Projekt bzw. Maßnahmen durch GF 

bzgl. Betroffener Person: 
Wie können wir weiter zusammenarbeiten? Welche 

Maßnahmen braucht es? Ggf. Vermittlung zu 
weiterführenden Hilfsangeboten (siehe Schutzkonzept) 

Interventionsleitlinie 4 –  
Schutzkonzept für Freiwillige 



Interventionsleitlinie 2: Intervention bei (sexuellen) Übergriffen und 
Gewalt unter Freiwilligen im Seminar  
 
Allgemein: 

✓ Ruhe bewahren 
✓ sachliches Notieren: Wer wirft wem was vor? (Erfassungsbogen im Downloadbereich) 
✓ Information an Bereichsleitung 
✓ verantwortungsbewusst mit Informationen umgehen: nur zur Aufarbeitung relevante Personen in Kenntnis setzen, um eine 

eventuelle Rehabilitation zu ermöglichen 
✓ Kontakt mit der*dem Freiwilligen halten, nicht versprechen, dass aufgrund von gesetzlichen Rahmenbedingungen alles 

vertraulich behandelt werden kann, aber er*sie behalten die Prozesshoheit und werden über die Verfahrensschritte 
informiert 

 
Handlungsschema im Umgang mit Kindeswohlgefährdung  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verdachtsfall entsteht z.B. durch: 

- sexualisiertes Verhalten, verbale Äußerungen, die auf (sexualisierte) Gewalt 
hindeuten 

- unangemessenes Näheverhältnis zwischen Freiwilligen 
- Beobachtungen durch andere Freiwillige 

Ersteinschätzung der Situation (sofort) 

- Ruhe bewahren, eigenes Bauchgefühl ernstnehmen! 
- Dokumentieren im Erfassungsbogen 
- Prüfung des Falles im Team (4-Augen-Prinzip) 
- Wenn noch nicht erfolgt: Gespräch mit betroffener 

Person 

Anfangsverdacht wurde durch 
Sachgründe (z.B. angeblich 
involvierte Person war nicht im 
Haus) entkräftet 

→ Exit 

Anfangsverdacht bleibt bestehen 

Anfangsverdacht verhärtet sich zu einem 
„erhärteten Verdacht“ → siehe Seite 2 

Information an Bereichsleitung FWD (am gleichen Tag) 

Wenn möglich: Zweiteinschätzung der Situation 

Telefonische Fachberatung durch insoweit erfahrene Fachkraft inkl. 
Planung weiterer Handlungsschritte (Kontakt: „Sowieso Dresden“, 
Männernetzwerk, Shukura…) 

Gespräche mit beiden FW (getrennt 
voneinander! am gleichen Tag) 

Informationen über Sachverhalt darstellen 
Möglichkeit zur Stellungnahme Zielvereinbarung 
treffen, Rahmen für Fortsetzung der Bildungsarbeit 
festlegen 

Verdacht bleibt bestehen 

Für potentielle Betroffene (innerhalb von 10 Werktagen): 

Vermittlung von Interventions- sowie 
Beratungsangeboten (Männernetzwerk, Blaufeuer, 
Opferhilfe/Täterhilfe, Psychotherapeut*in) 

 

Für Referent*innen (innerhalb von 10 Werktagen): 

o Kollegiale Fallberatung  
o Supervision 
o Weiterbildungen 
o erneute Sensibilisierung Kinder- & 

Jugendschutzkonzept 

Verdacht bleibt bestehen 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offenlegung oder erhärteter Verdacht, z.B. durch: 

- Beobachtung von sexualisierter Gewalt durch Freiwillige 
- Fotos / Videos 
- klare Aussagen betroffener Personen 

Sexualisierte Gewalt beenden durch sofortige Trennung von betroffenen und 
beschuldigten Personen (sofort!) 

- Betroffene schützen, mit ihnen sprechen 
- Rücksprache im Team (4 Augen Prinzip) 
- sofortige Information an Bereichsleitung FWD 
- Sorgeberechtigte von Betroffenen über Sachverhalt und weiteres Vorgehen informieren (ggf. 

delegieren) 

Umgang mit Beschuldigten: 

• Beschuldigte abreisen lassen (gleicher Tag) 
• vorläufig vom Dienst suspendieren (gleicher 

Tag) 
• EST informieren (spätestens Folgetag) 

Klären, ob betroffene Person abreisen 
möchte (gleicher Tag): 

- Abreise organisieren oder 
- weiteren Umgang im Seminarkontext 

klären 

1. Krisengespräch inkl. Bereichsleitung und externer insoweit erfahrener Fachkraft im Anschluss an das 
Seminar (nach max. 5 Werktagen): 

- Gefährdungseinschätzung: 
o Schilderung Sachverhalt 
o Überprüfung der Angaben 
o Prüfung mgl. weiterer Betroffener / Beschuldigter 

- Erarbeitung Schutzplan für zukünftige Seminare 

Anhörung betroffene*r FW, ggf. mit 
Beistand (nach max. 8 Werktagen) 

Anhörung beschuldigte*r FW, ggf. mit 
Beistand (nach max. 8 Werktagen) 

erhärteter Verdacht bleibt bestehen 

2. Krisensitzung (nach max. 10 Werktagen): TN wie in 1. Krisensitzung  

- Auswertung der Vereinbarung aus der 1. Krisensitzung  
- erneute Gefährdungseinschätzung  
- Erarbeitung arbeitsrechtlicher bzw. strafrechtlicher Maßnahmen  
- Überprüfung, ob Schutzplan weiterhin angemessen ist, bei Bedarf 

anpassen  

Für Betroffene: Umsetzung 
Schutzplan für verbleibendes 
FSJ 

Vermittlung von Interventions- 
sowie Beratungsangeboten 
(Männernetzwerk, Blaufeuer, 
Opferhilfe/Täterhilfe, 
Psychotherapeuten) 

Für Beschuldigte: 
Umsetzung der 
Konsequenzen: 

- Beendigung FWD 
- Prüfung & ggf. 

Strafanzeige 

bei Entkräftung des 
Verdachts Suspendierung 
aufheben → Exit 

vager Verdacht → 
siehe Seite 1 

Für Referent*innen: 

o Kollegiale Fallberatung  
o Supervision 
o Weiterbildungen 
o Erneute Sensibilisierung 

Kinder- & 
Jugendschutzkonzept 

erhärteter Verdacht bleibt bestehen 



Interventionsleitlinie 3: Zeugenschaft 
 

Allgemein: 
✓ Ruhe bewahren 
✓ sachliches Notieren: Wer wirft wem was vor? (Erfassungsbogen im Downloadbereich) 
✓ verantwortungsbewusst mit Informationen umgehen: nur zur Aufarbeitung relevante Personen in Kenntnis setzen, um eine 

eventuelle Rehabilitation zu ermöglichen 
✓ Kontakt mit der*dem Freiwilligen halten, nicht versprechen, dass aufgrund von gesetzlichen Rahmenbedingungen alles 

vertraulich behandelt werden kann: „Geheimnisse, die dir oder anderen schaden, werden weitererzählt“, aber er*sie 
behalten die Prozesshoheit und werden über die Verfahrensschritte informiert 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verdacht entsteht: wenn Freiwillige den  Mitarbeitenden der Parität von angeblich durch sie 

beobachteten Vorkommnissen in ihrer Einsatzstelle berichten. 

Ruhe bewahren und Erzähltes dokumentieren: Erfassungsbogen (im Downloadbereich) 
Grundsätzlich gilt: Es besteht keine Handlungspflicht! Einsatzstellen sind für den Umgang mit Übergriffen und 
Gewalt im Rahmen ihrer Arbeit verantwortlich. Aus der Haltung, aktiv für den Kinder- und Jugendschutz/ 
Gewaltschutz als Wohlfahrtsverband Sorge zu tragen, informieren wir Einsatzstellen bei Vorkommnissen 
(verantwortlich ist Referent*in in Rücksprache mit Leitung/Fachreferent*in des Paritätischen Sachsen). 

Im Gespräch: Sind Leitung sowie Mitarbeitende der EST informiert und bearbeiten das Problem ggf. bereits? 

Ja. Nein. 

Innerhalb von 2 Wochen: 

Braucht der*die Freiwillige noch 

Unterstützung in der Aufarbeitung des 

Gesehenen? 

Ja. 
Nein. 

Exit 

In der folgenden Woche: 

Vermittlung an weiterführende 

Hilfsprojekte (siehe Konzept) 

Innerhalb von 2 Wochen: 

Verantwortliche Personen in EST ggf. 

übergeordneter Ebene kontaktieren 

Innerhalb von 4 Wochen: 

Abschließende Klärung, ob eine Fortsetzung 

der Kooperation zum Freiwilligendienst (aktuell 

und in Zukunft) erfolgt? Wer muss unbedingt 

dabei sein: Referent*in, Leitung; am Fall 

unbeteiligte Person aus den 

Freiwilligendiensten 

Ja. Nein. Kurze Doku, warum die Einrichtung 

aus EST-Pool gestrichen wird 

Bei Bedarf in den Folgewochen: 

Definieren und Umsetzen der notwendigen 

Veränderungen. 



Interventionsleitlinie 4: Ablauf bei Grenzüberschreitungen, Übergriffen und/oder Gewalt durch Mitarbeitende oder 
Klient*innen in der Einsatzstelle  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Anfangsverdacht: schriftliche Erfassung des Vorfalls, Info durch FW selbst, andere FW, EST, Angehörige (Hinweise ernst nehmen, Verweis ggf. Rücksprache Team, Info an FW: 
Falls 8a SGB 8 greift, entfällt Schweigepflicht), Auftragsklärung abholen (Ü18), Erfassungsbogen (im Downloadbereich), verantwortungsbewusst mit Informationen umgehen: nur 
zur Aufarbeitung relevante Personen in Kenntnis setzen, um eine eventuelle Rehabilitation zu ermöglichen 
 

Prüfung im Team, mind. 4-Augen-Prinzip mit einer Kolleg*in, Info an Leitung 

Vager Verdacht 

entsteht durch Verhalten von Freiwilligen, Mitarbeitenden, 
z.B.: sexualisiertes Verhalten, verbale Äußerungen, die auf 
sexuelle Grenzverletzungen/Übergriffe von Mitarbeitenden 

oder Klient*innen hindeuten 

Erhärteter Verdacht 

entsteht durch Verhalten von Mitarbeitenden oder Klient*innen in EST, 
z.B.: unangemessenes Näheverhältnis zu Freiwilligen, Mitarbeitenden 

& Eltern, z.B. basierend auf: Beobachtungen durch andere 
Mitarbeitende, Fotos/Videos, klare Aussagen Betroffener 

 

Information an Leitung EST (oder nächste 
Hierarchieebene, falls Leitung beschuldigt), durch 

FW selbst oder Parität, sofortige Trennung von 
beschuldigten und betroffenen Personen, bei U18 

Info an Eltern, ggf. Ampelbogen notwendig 
(innerhalb von 3 Werktagen) 

Info an Leitung EST 
(ausgeschlossen, Leitung ist 

beschuldigt, dann nächst höherer 
Ebene) durch FW selbst oder Parität. 

FW = U18: Info an Eltern nötig 
(innerhalb einer Woche) 

Schutzkonzept EST greift, wir 
stehen beratend und 

unterstützend zur Verfügung. 
Info an uns, welche Maßnahmen 

ergriffen werden 
(Suspendierung, externe 

insoweit erfahrene Fachkraft 
hinzuziehen, etc. ), ggf. Träger 

informieren, falls keine 
Maßnahmen ergriffen werden 

Gesprächsangebot FW (Beistand), 
ggf. mit EST (innerhalb von 3 

Werktagen) 

In den Folgewochen: Klärung, ob 
EST noch EST bleiben kann, 
Entscheidung dokumentieren 

Wenn Verdacht nicht von FW selbst kommt, 
Rückfrage Betroffene (innerhalb des nächsten 

Werktages) 

Entkräftet = Exit 

In den Folgewochen: Gesprächsangebot 
an FW (Fortführung FWD, 

Beratungsangebote, Opferhilfe etc. 
vermitteln, siehe Liste im Schutzkonzept) 



 
Interventionsleitlinie 5: Ablauf bei (sexuellen) Übergriffen und Gewalt von Freiwilligen in der Einsatzstelle gegenüber 
Klient*innen  

 

 

 

Anfangsverdacht: Information durch Einsatzstelle und/oder andere FW 
schriftliche Erfassung des Vorfalls, folgende Fragen klären: Was ist genau passiert? Was hat EST schon unternommen? Gibt es eine Dokumentation? Schicken lassen und 

abgleichen mit eigenen Bogen) Erfassungsbogen (im Downlaodbereich), Team und Bereichsleitung informieren, verantwortungsbewusst mit Informationen umgehen: nur zur 
Aufarbeitung relevante Personen in Kenntnis setzen, um eine eventuelle Rehabilitation zu ermöglichen 

 

EST ist offen und kooperativ EST ist verschwiegen und unkooperativ 

1.Krisensitzung mit Vertreter*in EST, ggf. Parität 
und externer insoweit erfahrener Fachkraft (Ohne 
betroffene oder beschuldigte Personen) 

Wenn keine Informationen von EST 
vorliegen, können wir nicht handeln. 

EST an ihr eigenes Kinder- und 
Jugendschutzkonzept verweisen, auf 

Pflicht verweisen, eine externe insoweit 
erfahrene Fachkraft hinzuzuziehen Im 
Zweifel für den FW, Rehabilitation oder 

Wechsel der EST 

Gespräch Parität mit FW über mögliche 
Optionen 

Erhärteter Verdacht (z.B. durch direkte Beobachtung 
sexualisierter Gewalt durch Mitarbeiter*innen, Fotos oder 
Videos, klare Aussagen Betroffener, das Verhalten eines 

Kindes nur durch altersunangemessene Erfahrungen 
begründet sein kann) 

Verdacht entkräftet 
Vager Verdacht (Beobachtungen, die man für sich nicht eindeutig 
einsortieren kann. Ein sexualisierter Übergriff kann nicht 
ausgeschlossen werden. Bemerkungen eines Anvertrauten lassen auf 
einen sexualisierten Kontext schließen. Auch das wiederholte 
Auftauchen von Grenzverletzungen kann der Anlass für einen vagen 
Verdacht sein) 

Rehabilitation bzw. ist 
FWD noch gewollt oder 
möglich. Wechsel EST? 

Suspendierung und ggf. Strafanzeige 

Anhörung des*der FW durch Geschäftsführung 
und Parität 

Erhärteter Verdacht bleibt bestehen 

2.Krisensitzung mit externer insoweit erfahrener 
Fachkraft 

Strafrechtliche Relevanz? 

Erarbeitung Schutzplan, Konsequenzen für FWD? 
Grundsätzlich noch möglich? Andere EST? 

Erarbeitung vertragsbezogene Konsequenzen 
(AVB, Kündigung, andere EST) 

Gespräch mit FW, Parität, EST: 
Stellungnahme FW 

Vager Verdacht bleibt bestehen: 
Klärung, ob FWD in EST noch 

möglich ist 

JA: enger 
Begleitrahmen, 

weitere Beobachtung, 
ggf, wieder Gespräch 

Nein: 
Anschlussperspektive, 

ggf. Vermittlung in neue 
EST, Lebensberatung 

Vermittlung bzw. Einholung von Interventions- sowie Beratungsangeboten (Männernetzwerk, Blaufeuer, Opferhilfe/Täterhilfe, Psychotherapeuten, Shukura e.V., siehe Liste im Schutzkonzept) 

Erwartungsklärung mit EST: wie kann 
eine Kooperation weiter aussehen? 

Verdacht 
entkräftet = 

Exit, Mgl. der 
Rehabilitation 

finden 

Erhärteter 
Verdacht 

6-Augen-Gespräch mit beschuldigter Person führen, Achtung: 
Täter*innnestrategien → gute Vorbereitung 

Rücksprache Bereichsleitung, prüfen 
ob weitere Zeugenaussagen möglich 

sind, ggf. Einrichtung, Träger oder 
sogar Fördermittelgeber informieren 

bzw. konfrontieren 


